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l. Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

03.02.22 Bekanntmachung der Satzung zur Erhebung von wieder-
kehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen
der Ortsgemeinde Bolanden

07.02.22 Bekanntmachung über einen Nachrücker im Verbands-
emeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

08.02.22 Bekanntmachung der 2. Sitzung des Personalausschusses
der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
am 15.02.2022

09.02.22 Bekanntmachung der 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Kirchheimbolanden am 1 6.02.2022

09.02.22 Bekanntmachung der 11. Sitzung des Verbandsgemeinde-
rates der Verbandsgemeinde Kirch heimbolanden
am 15.02.2022

11.02.22 Bekanntmachung über den Vollzug des Baugesetzbuches
(BauGB), lnkraftreten des Bebauungsplanes
,,Hinterm Schlösschen" der Ortsgemeinde Stetten

ll. Bekanntmachung anderer Behörden

Datum lnhalt

08.02.22 Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Rittersheim,
über die Offenlegung des Grundflächenverzeichnisses und
der Versammlung am 08.03.22
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09.02.22 Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft llbesheim über
die Offenlegung des Grundflächenverzeichnisses und der
Versammlung am 09.03.2022

09.02.22 Bekanntmachung des Gutachterausschusses für Grundstücks-
werte für den Bereich Westpfalz gem. S 196 Abs. 3 BauGB über
die Ableitung der Bodenrichtwerte für Bauflächen sowie für land-
und forstwirtschaftlich genutzte Flächen zum Stichtag 01 .01.2022

10.02.22 Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Bischheim über
die Offenlegung des Grundflächenverzeichnisses und der
Versammlung am 10.03.2022
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Satzung
zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den

Ausbau von Verkehrsanlagen
der Ortsgemeinde Bolanden

vom 03.02.2022

Der Gemeinderat hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der $$ 2 Abs. 1, 7,

10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit
bekannt gemacht wird:

s1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den Ausbau von
Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der
Enrueiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. ,,Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise
unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,

2. ,,Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder
deren Ergänzung durch weitere Teile,

3. ,,Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,

4. ,,Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der
Verkehrsbedeutung i. S. der l-lervorhebung des Anliegervorteils sowie der
Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen diesei"Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen,
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig ist.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeiträge nach

SS 135 a - c BauGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu eruvartenden Beitragsaufkommen stehen

s2
Beitragsfäh ige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufiruand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie
selbstständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und Radwege

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit
den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbandecke und
Fußwegbelags.

1



a24s3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender Gebiete bilden jeweils
einheitliche öffentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als
Anlage 1 a und b beigefügten Plan ergeben.

1. Die Abrechnungseinheit 1 wird gebildet aus dem Ortsteil Bolanden,
2. Die Abrechnungseinheit 2 wird gebildet aus dem Ortsteil Bolanden/Gewerbegebiet,
3. Die Abrechnungseinheit 3 wird gebildet aus dem OrtsteilWeierhof.

Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtungen ist dieser
Satzung als Anlage 2 beigefügt.

(2) Der beitragsfähige Aufiruand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden
Verkehrsanlagen nach den jährlichen lnvestitionsaufwendungen in den
Abrechnungseinheiten nach Abs. 1 ermittelt.

s4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise
nutzbaren Grundstücke, diÄ die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines
Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

s5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt für jede Abrechnungseinheit jewells 30 %

so
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je
Vollgeschoss beträgt 10 v. H. Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse
im Sinne der Landesbauordnung.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur
teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem lnnenbereich nach $ 34
BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2
ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils ($ 34
BauGB), sind zu berücksichtigen:

a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis
zu einer Tiefe von 30 m.

b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber
durch einen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind
(Hinterliegergrundstücke), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden
Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 30 m.

2
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c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie
liegenden Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in
ähnlicher Weise selbstständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe), wird
die Fläche bis zu einer Tiefe von 60 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbstständig nutzbar und
geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der
innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige
Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie
zur hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbe-
grenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so
verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,
Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingärten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des
im Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die
Fläche des Grundstückes - gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2
angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der
Vollgeschosse zugrunde gelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern
eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige
Baumassenzahl.lst auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe
der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die durch 2,8 geteilte
höchstzulässige Traui- oder Firsthöhe. Bei ü benruiegenci gewerbl ichen Gru ndstücken
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen
festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine
Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überuviegend
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei
tatsächlich venruirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren Umgebung,
so ist die tatsächlich venruirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei
Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

3
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4. isi nach den Nummern i - 3 eine Voiigeschosszahi nicht feststellbar, so ist die

tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, bei überwiegend
gewerblichen Grundstücken 3,5, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und
abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist oder
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2. Bsp.
Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens
jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt
die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die
tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein
Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach $ 34 Abs. 4 BauGB
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend
angewandt, wie sie bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen über
das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücken, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Voilgeschosse nach cjen
vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der übenrviegenden Baumasse
rrnrhanrlanaa TahlYVr r rqr rvEr lgr I t-at |.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe und lndustriegebieten wird die nach den vorstehenden
Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v. H. erhöht. Dies gilt
entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken
(gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die
Maßstabsdaten um 10 v. H.

s7
Ealzarr rarlc+iialza r. n j i.. xahl^..fa^.1^ /1,r.-.|^ßii^l'^LvnV. vi lUOlg9ng Ul lU Laa I 9l llqLl aEl lLlE; \Za Lal lLl9lllt,nli

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach $ 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage
erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der
Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten
Grundstücksfläche angesetzt.

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzunq nach
$ 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. '1 nur für die sich
überschneidenden Grundstücksteile.

4
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s8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr

se
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorausleistungen auf
wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende
Jahr bemessen.

s10
Ablösung des Ausbau beitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jedezeit für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren
vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu enruartenden
Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

s11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldnersind Gesamtschuldner

s12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch schriftlichen
Bescheid festgesetzt und zwei Monate nach Bekanntgabe cies Beitragsbescheicjes fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. Die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen

Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung,
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch besonderen
Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.

5



028
s13

Übergangs- bzw. Verschonungsregetung

Gemäß $ 10 a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich g 7 Absätze 1 und
2 dieser Satzung, anhand des Umfangs der einmaligen Belastung verschont werden.

0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche

10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche

2 Jahre Verschonung,
4 Jahre Verschonung,
6 Jahre Verschonung,
8 Jahre Verschonung,

10 Jahre Verschonung,
12 Jahre Verschonung,
14 Jahre Verschonung,
16 Jahre Verschonung,
18 Jahre Verschonung,
20 Jahre Verschonung:

Die Übergangsregelung beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem Erschließungsbeiträge nach dem
BauGB bzw. Ausbaubeiträge nach dem KAG entstanden sind und der Beitrag festgesetzt
wurde. Selbiges gilt auch für Grundstücke, welche Kosten für die erstmalige Herstellung
auigrund von verträgen geleistet bzw. über Kaufuerträge abgelöst haben. Bei
Erschließungsverträgen beginnt die Verschonung mit der erfolgten Prüfung der Abrechnung der
vertraglichen Leistungen, beiAblösungen und ähnlichen Regelungen der Beiträge in
privatrechtlichen Kaufverträgen mit der Entstehung der allgemeinen sachlichen Beitragspflicht
für die Verkehrsanlage. Bei geleisteten Sanierungsausgleichsbeiträgen beträgt die
Verschonungsdauer 10 Jahre und beginnt ab Festsetzung der Beiträge.

s't4
öffentliche Last

Der wiederkehrende Beitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.

s15
ln-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum A1.01.2022 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:
Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen lnvestitionsaufwendungen
iür den Ausbau von Verkehrsanlagen der Gemeinde Bolanden vom 20.02.2003.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.
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Es wird auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande
gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindevennraltung.unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

7



030

l

:

ot
I

o
t

6
IF

t
II

D

I

:
Ii t

E
I

!

I

o p I3

cf)
.=
c)
-cC

t

c

E
E

N

_E
OE

-b(oE
n;
_o:

qJs
-g
-cEUbL>
v€
o3
13.e
eq
aJö
-.E
of
o)9(./)ö
Eü
l-!(g:
-o?
(ug
>Ä

No
N

oo
qt

ooo
:

E
5

ö

o

6:

o
oo
o
o
d

z
c
g

i

1

i

-\

b
I

+
i,

o
-c
.oo

=o
aE
o
m
r
o
ct)o
c



Anlage 1 A, Ortsteil Bolanden und Ortsteil Bolanden/Gewerbegebiet
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Anlaqe 2

Das Gebiet der Gemeinde Bolanden wird in 3 Abrechnungseinheiten aufgeteilt.

Begründung nach S 3 Abs. 1 der Satzung i. V. m. g 10 a Abs. 1 KAG:

Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.06.2014.

Der Weierhof ist ein ca. 1 km abgelegener Ortsteil der Gemeinde Bolanden
Hier liegt kein räumlicher Zusammenhang vor. Die beiden
Abrechnungseinheiten 1 und 3 sind von nicht unbedeutender
Außenbereichsflächen voneinander getrennt. Es handelt sich um klar
voneinander abgren zbaren Gebietsteilen.

Die Abrechnungseinheit 2 (Gewerbegebiet) wird durch die unterschiedliche
straßenbedeutung im Vergleich zur Abrechnungseinheit 1 (Gemeinde
Bolanden) abgegrenzt.

a

o

Die Verkehrsbedeutung der Abrechnungseinheiten zueinander und die
Nutzung durch Bewohner der jeweils anderen Einheit ist derart
unterschiedlich, dass die Bildung der 3 Abrechnungseinheiten angebracht ist.
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Gemeinde Bolanden - lnformation bezüglich verschonter Straßen ab 01 .01.2022

Diese werden gemäß $ 13 der Ausbaubeitragssatzung erstmals wieder ab den unten
genannten Jahren bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt und
beitragspflichtig:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Am Katzenstück

Am Marktplatz

Am Mühlknopf

Auf dem Keller

Baumgartenstraße

Friedhofweg ab Haus Nr. 16 a-38 u. Pl.Nr. 1050/30

Gerha rt-H auptma nn-Stra ße

ln den Sandäckern

ln der Kurzgewanne

Kirchheimer Pfad

Neugasse Pl.Nr. 1816+220t8+t 1 I

Neugasse

im Jahr 2041

im Jahr 2035

im Jahr 2024

im Jahr 2037

im Jahr 2033

im Jahr 2026

im Jahr 2027

im Jahr 2024

im Jahr 2026

im Jahr 2024

im Jahr 2O2g

im Jahr 2033



Der Wahlleiter
der Verbandsgemeinde Kirch heimbolanden

034
07.02.2022

BEKANNTMACHUNG

Das seitherige Mitglied des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden, Herr Klaus
Duwensee, hat sein Mandat aus privaten Gründen zum 24.01.2022 niedergelegt. Auf der
Grundlage des Ergebnisses der Wahl zum Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden vom
26.05.2019 wurde Herr Wolfgang Schnur, Daimbacherhof 8, 67808 Mörsfeld, als Nachrücker
festgestellt.

Herr Schnur wurde hiervon unterrichtet, hat das Mandat angenommen und wird in der
nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden verpflichtet.

Kirch heimbolanden, 07 .02.2022
Wahlleiterin

-gez. Bürgermeisterin WienPahl-

(Bürgermeisterin Wienpahl)

Für die Richtigkeit
Verband sgemeindevenrua ltu n g

6 Kirchheimbolanden

(G
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ffi*andssamernds
Klrchhelmbolandon

Aktiv für Mensch + Zukudft
... utr at&;ld- 4cau ;

08.02.2022 Bgm/Fr

BEKANNTMACHUNG

Die 2. Sitzung des Personalausschusses der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zur

Vorberatung äer nächsten Verbandsgemeinderatssitzung in der Wahlzeit 201912024 findet

am

Dienstag, 15. Februar 2022,17:15 Uhr

in der Stadthalle Kirchheimbolanden, Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 2a in Kirchheimbolanden
statt.

Tagesordnung:

Nr. Taqesordnunqspunkt

Nicht öffentlicher Teil
Beratung des Stellenplanes im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung und -
plan 2022

Personalangelegenheit
Persona langelegen heit

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Bei der Sitzung findet die 3 G-Regel Anwendung: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene
oder Negativ Getestete. Entsprechend bitten wir, Nachweise beim Betreten
bereitzuhalten.

1

2

3
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Kirchheimbolanden
A, Llna-,(es.*u''7

09.02.2022 StBgm/Ah

BEKANNTMACHUNG

Die 21. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 201912024 findet

am

Mittwoch, 16. Februar 2022,19:00 Uhr

in der Stadthalle Kirchheimbolanden, Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 2a in Kirchheimbolanden
statt.

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnunospunkt

-^L
li

(

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

öffentlicher Teil
Einwohnerfragestunde
Bebauungsplan "Morschheimer Straße - Ost"; Abwägung nach der Otfenlage
und Trägerbeteiligung und Satzungsbeschluss

Bebauungsplan der lnnenentwicklung gem. $ 13a BauGB "Erzbergerstraße";
Beschluss zur Offenlage

Stadtwald Kirchheimbolanden, Erörterung und Beschlussfassung über den
Fo rstwi rtsch aft sp la n fü r d as Fo rstwirtsch aft sja h r 2022

G ru ndstücksan gelegen heiten ;

Zweiter Bauabschnitt Neubaugebiet lm Schlüssel - Vergabeunterlagen

Erdgas- und Strombezug; Teilnahme an zwei Bündelausschreibungen - Beratung
und Beschlussfassung

Betriebsführung der Straßenbeleuchtung ;

Zustimmung zur Verlängerung des bestehenden Vertrages

Beratung und Beschlussfassung zur Verfügung der Kommunalaufsicht über die
Erhöhung der Hebesätze

Antrag der FWG im Stadtrat auf Anderung von Bebauungsplänen;
Nachweis von Stellplätzen

Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat;
Anderung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung

Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat zur Tagesordnung des Stadtrates;
lnformation des Stadtrates

Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat auf Überdachung mit Einstellung im Haushalt



-2- 037

13.

14.

15.

16.

ln Vertretung:

Nicht öffentlicher Teil
G ru ndstücksan gelegen heit

G ru ndstücksangelegen heit

G ru nd stücksangelegen heit;

Bauangelegenheit

/zffi
(Ruther)
Erster Beigeordneter

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen für die öffentlichkeit nur begrenzte
Kapazitäten zur Verfügung.

Bei der Sitzung findet die 3 G-Regel Anwendung: Zutritt nur für Geimpften Genesene
oder Negativ Getestete. Entsprechend bitten wir, Nachweise beim Betreten
bereitzuhalten.



ffibandesomet:;
l(lrchhelmbolanden

Aktiv für Mensch + Zukunft
... uir ar€ald* d<ez ''

A9.02.2022 BgmlFr

BEKANNTMACHUNG

Die 11. Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in
der Wahlzeit 201912024 findet am

Dienstag, 15. Februar 2022,18:00 Uhr

in der Stadthalle Kirchheimbolanden, Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 2a in Kirchheimbolanden
statt.

Tagesordnung:

Nr. Taqesordnunqspunkt

1

2

3

4

5

o

7

8

I

öffentlicher Teil
Verabsch ied ung ei nes ausgesch iedenen Ratsm itg liedes

Verpflichtung eines nachrückenden Ratsmitgliedes

Ergänzungswahlen in den Ausschüssen

Amtsblatt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Beauftragung eines
Dienstleisters
Kommunale Übenruachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Entlastung gem. S 114 GemO für 2019

Beratung und Beschlussfassung über eingereichte Vorschläge nach $ 97 Abs. 1

GemO zur Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2022

Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr.

1 für 2022

U nverm utete ü berörtl iche Prüfung der Geme indekasse der Verbandsgemei nde
Kirchheimbolanden

Berichtspflicht der Bürgermeisterin über Art und Umfang von Nebentätigkeiten und
über die Höhe der damit erzielten Vergütungen für das Jahr 2021

Berichtspflicht des Ersten Beigeordneten über Art und Umfang von
Nebentätigkeiten und über die Höhe der damit erzielten Vergütungen für das Jahr
2021
"Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 - Bauflächen";
Aufstell un gsbesch luss

Flächennutzungsplan 2017 - Teilfortschreibung Freiflächen Photovoltaik (PHV);
lnformationen zum Sachstand und Aufstellungsbeschluss
"Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 - Windenergie"; Informationen
zum Sachstand

10.

11

12

13

14

15.
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16

17

18.

19

-2-

Teilnahme an einer Bündelausschreibung für den Strombezug ab dem 01 .01.2023
bis 31 122025 - Beratung und Beschlussfassung

Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen, Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen; S 94 Abs. 3 GemO; Papiergeld für das Schuljahr
2020t2021
Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen, Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen; S 94 Abs. 3 GemO;

Einwohnerfragestunde

20

21

Nicht öffentlicher Teil
Personalangelegen heit

Personalangelegen heit

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen für die öffentlichkeit nur begrenzte
Kapazitäten zur Verfügung.

Bei der Sitzung findet die 3 G-Regel Anwendung: Zutritt nur für Geimpfte, Genesene
oder Negativ Getestete. Entsprechend bitten wir, Nachweise beim Betreten
bereitzuhalten.
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Ortsgemeinde Stetten
67 292 Kirchheimbolanden
Aa: 31511 223fi6ftR

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
lnkrafttreten des Bebauungsplanes ,,Hinterm Schlösschen'n,
Ortsgemeinde Stetten

1. Aufgrund des $ 10 des Baugesetzbuches BauGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11 .2017 (BGBI. I S. 3634) sowie S 88 der
Landesbauordnung vom24.11.1998 (GVBI. S.365) in der zurzeit gültigen Fassung
i.V.m. $ 9 Abs. 4 BauGB, wird hiermit bekannt gemacht, dass der Ortsgemeinderat
Stetten am 20.10.2021 den Bebauungsplan nach S 13b BauGB n,Hinterm
Schlösschen" als Satzung beschlossen hat.

2. Satzung
Der Ortsgemeinderat Stetten hat aufgrund des S 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung und
des S 10 des Baugesetzbuchs BauGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der
Landesbauordnung LBauO vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. $ I Abs.4 BauGB, am 20.10.2021 den Bebauungsplan nach $ 13b
BauGB für das Teilgebiet ,,Hinterm Schlösschen" als Satzung beschlossen.

s1

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes,,Hinterm Schlösschen"
umfasst die Grundstücke Plan-Nrn: 777 teilweise, 778 teilweise, 779 teilweise, 780,
78312 teilweise und 784, in der Gemarkung Stetten.

s2

Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde vom Oktober 2021 mit den
dazu gehörenden textlichen Festsetzungen, Teil 1 bauplanungsrechtliche
Festsetzungen, Teil 2 bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Gestaltungssatzung
gem. S 9 Abs. 4 BaUGB und $ 88 Abs. 1 und 6 LBauO),

s3

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung nach S 10 Baugesetzbuch
rechtsverbindlich.
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Stette 02,02.2022

ermayer)
ürg

Ausfertigung:
Der Bebauungsplan, bestehend aus
- Planurkunde vom Oktober 2021 und
- textlichen Festsetzungen
stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein
Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeordnet.

en 02.02.2022

o bürgermei

bereich

,{ ffi
ts

6
t9?0 tru
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3. Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und Begründung kann ab sofort
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210,
während der Dienststunden (montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
von 8.00 Uhrbis 12.00 Uhrund 14.00 Uhrbis 18.00 Uhrundfreitagsvon 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden.

4. Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BaUGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

5. Unbeachtlich sind:
1. eine nach $ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs.2 BaUGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach $ 214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen.

6. Gemäß $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der
vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird darauf
hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und
Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenrualtung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in SaE 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

n 11.02.2022

germayer)
rme
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Bekanntmachung

I . Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) für die Jagdgenossenschaft
Rittersheim

Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Rittersheim liegt in der Zeit vom
21.02.2022 bis einschließlich 07.03.2022 während der üblichen Dienststunden, öffentlich aus.
Während dieser Zeit können alle Eigentümer der im Jagdbezirk liegenden Grundstücke oder
lhre mit Vollmacht versehenen Beauftragen das Verzeichnis einsehen und Einsprüche gegen
die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen. Werden innerhalb dieser Frist keine
Einsprüche erhoben, so gilt das Grundflächenverzeichnis am Tage der Jagdgenossenschafts-
versammlung als verbindlich.
Hinweis:
Seit 16.03.2020 ist das Rathaus für Besucher aufgrund der Corona- Pandemie geschlossen,
der Dienstbetrieb der Verbandsgemeindevenrualtung bleibt jedoch aufrechterhalten. Die
Einsichtnahme in den ausgelegten Jagdkataster ist möglichenrueise nur nach vorheriger
Terminabsprache mit den Mitarbeitern der Liegenschaftsabteilung während der Dienststunden
unter der Telefonnummer 0635214004-408, oder -410 oder per
Email: vg@kirchheimbolanden.de möglich. Ohne vorherige Terminvereinbarung können Sie
auch den Anweisungen am Haupteingang des Rathauses in der Neuen Allee 2 folgen, um
telefonischen Kontakt mit der Verbandsgemeindevenrualtung (Zentrale mit Weiterverbindung an
einen Sachbearbeiter der Liegenschaftsabteilung) aufzunehmen

2. Versammlung der Jagdgenossenschaft Rittersheim

Die Jagdgenossen des Jagdbezirks Rittersheim werden hiermit zu einer am

Dienstag, dem 08.03.2022, um 19:00 Uhr
im Bürgerhaus, Hauptstraße 12, 67294 Rittersheim

stattfindenden Genossenschaftsversammlung eingeladen

Tagesordnunq:

Eröffnung i Begrüßung
Rechnungslegung und Entlastung für das Jahr 2021
Beschlussfassung über die Venrvendung des Reinertrages 2021
Absch uss plan 2Q221 2023
Anderung der Jagdgenossenschaftssatzung - Anderung der Bekanntmachungsorgane
Beratung und Beschlussfassung - Verpachtung der Jagd ab 01 .04.2022
I nformationen und Anfragen

Rittersheim, 08.02.2022
gez.

(Ebert)
Jagdvorsteher

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Bekanntmachunq

1. Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) für die
Jagdgenossenschaft I I besheim

Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft llbesheim liegt in der Zeit
vom 21.02.2022 bis einschließlich 08.03.2022 während der üblichen Dienststunden,
öffentlich aus.
Seit 16.03.2020 ist das Rathaus für Besucher aufgrund der Corona- Pandemie
geschlossen, der Dienstbetrieb der Verbandsgemeindeverwaltung bleibt jedoch

aufrechterhalten. Die Einsichtnahme in den ausgelegten Jagdkataster ist
möglicherweise nur nach vorheriger Terminabsprache mit den Mitarbeitern der
Liegenschaftsabteilung während der Dienststunden unter der Telefonnummer
06352/4004-408, oder -410 oder per Email vg@kirchheimbolanden.de möglich. Ohne
vorherige Terminvereinbarung können Sie auch den Anweisungen am Haupteingang
des Rathauses in der Neuen Allee 2 folgen, um telefonischen Kontakt mit der
Verbandsgemeindeverwaltung (Zentrale mit Weiterverbindung an einen
Sachbearbeiter der Liegenschaftsabteilung) aufzu nehmen

Während dieser Zeit können alle Eigentümer der im Jagdbezirk liegenden
Grundstücke oder lhre mit Vollmacht versehenen Beauftragen das Verzeichnis
einsehen und Einsprüche gegen die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das
Grundflächenverzeichnis am Tage der Jagdgenossenschafts-versammlung als
verbindlich.

2. Versammlung der Jagdgenossenschaft llbesheim

Die Jagdgenossen des Jagdbezirks llbesheim werden hiermit zu einer am

Mittwoch, dem 09.03.2022, um 20:00 Uhr
im Gasthaus ,,Roos", Hauptstraße 74 A,67294llbesheim

stattfi ndenden Genossenschaftsversamm I u ng ei n geladen.

Taqesordnunq:
Eröffnung / Begrüßung
Rechnungslegung und Entlastung 2021
Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages 2021
Absch u ss plan 2022 12023
Beratung und Beschlussfassung - Verpachtung der Jagd ab 01 .04.2023
Datensch utzbeauft ragter
lnformationen und Anfragen

llbesheim, 09.02.2022
gez.

(Trautwein)
Jagdvorsteher

1

2
3
4
5
7
8
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Gutachteraussch uss für Grundstückswerte
für den Bereich Westpfalz
Geschäftsstelle beim Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz

Amtliche Bekan ntmachung

Gemäß S 196 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), wird bekanntgemacht, dass der

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Bereich Westpfalz zum Stichtag

01.01 .2022 Bodenrichtwerte für Bauflächen sowie für land- und forstwirtschaftlich

genutzte Flächen abgeleitet hat.

Für die förmlich festgelegten Sanierungsgebiete hat der Gutachterausschuss zusätzlich

Bodenrichtwerte ermittelt, die den besonderen sanierungsrechtlichen Bestimmungen

entsprechen.

Auskünfte über die Bodenrichtwerte können von den Servicestellen des Vermessungs-

und Katasteramtes Westpfalz (Bahnhofstraße 24, 66953 Pirmasens / Bahnhofstraße 59,

66869 Kusel / Lauterstraße 2,67657 Kaiserslautern) von Montag bis Freitag von 08.00

Uhr bis 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung abgegeben werden. DieAuskünfte können

mündlich oder durch Abgabe eines Auszuges aus der Bodenrichtwertkarte bzw aus

einer überregionalen Zusammenstellung der Bodenrichtwerte mit entsprechenden

Erläuterungen erteilt werden. Die Kostenpflicht der Auskünfte richtet sich nach der

Landesverordnung über die Gebühren der Vermessungs- und Katasterbehörden und

der Gutachterausschüsse (Besonderes Gebührenverzeichnis vom 18. März 2019).

Das Bodenrichtwertinformationssystem Rheinland-Pfalz (BORIS.RLP), auf der

lnternetseite www.geoportal.rlp.de, bietet lhnen die aktuellen Bodenrichtwerte der

Gutachterausschüsse des Landes Rheinland-Pfalz kostenfrei zur Einsicht an. Die

Bereitstell u ng erfolgt vo ra ussichtlich im April 2022.

Kusel, den 09.02.2022

gez. Julia Horbach-Münch
Vorsitzende des
Gutachteraussch usses fü r
Grundstückswerte für den Bereich
Westpfalz
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Bekannt achuno

1. Grundflächenverzeichnis (Jagdkataster) für die
Jagdgenossenschaft Bisch heim

Das Grundflächenverzeichnis für die Jagdgenossenschaft Bischheim liegt in der Zeit
vom 22.02.2022 bis einschließlich 09.03.2022 während der üblichen Dienststunden,
öffentlich aus.
Seit 16.03.2020 ist das Rathaus für Besucher aufgrund der Corona- Pandemie
geschlossen, der Dienstbetrieb der Verbandsgemeindevenrualtung bleibt jedoch
aufrechterhalten. Die Einsichtnahme in den ausgelegten Jagdkataster ist
möglicherweise nur nach vorheriger Terminabsprache mit den Mitarbeitern der
Liegenschaftsabteilung während der Dienststunden unter der Telefonnummer
0635214004-408, oder -410 oder per Email vg@kirchheimbolanden.de möglich. Ohne
vorherige Terminvereinbarung können Sie auch den Anweisungen am Haupteingang
des Rathauses in der Neuen Allee 2 folgen, um telefonischen Kontakt mit der
Verbandsgemeindevenraltung (Zentrale mit Weiterverbindung an einen
Sach bearbeiter der Liegenschaftsabtei I u ng) a ufzu nehmen.

Während dieser Zeil können alle Eigentümer der im Jagdbezirk liegenden
Grundstücke oder lhre mit Vollmacht versehenen Beauftragten das Verzeichnis
einsehen und Einsprüche gegen die Richtigkeit der Eintragungen geltend machen.
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das Grundflächen-
verzeichnis am Tage der Jagdgenossenschaftsversammlung als verbindlich.

2. Versammlung der Jagdgenossenschaft Bischheim

Die Jagdgenossen des Jagdbezirks Bischheim werden hiermit zu einer am

Donnerstag, dem 10.03.2022, um 19:00 Uhr
im Bürgermeisteramt, Hauptstraße 47, Bischheim

stattfi ndenden Genossenschaftsversam m I u n g ei ngeladen

Taqesordnunq:
1. Eröffnung / Begrüßung
2. Rechnungslegung und Entlaslung 2021
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages 2021
4. Abschussplan 202212023
7. Beratung und Beschlussfassung - Datenschutzbeauftragter
8. lnformation - Heckenschneidgerät; Benutzung und Gebührenabrechnung
L lnformationen und Anfragen

Bischheim, 10.02.2022
gez.

(Brack)
Jagdvorsteher
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G ru ndsteuerreform
Steuerverwaltu ng Rhei n land-Pfalz a rbeitet auf Hochtou ren
Grundbesitz - darunter fallen unbebaute und bebaute Grundstücke sowie land- und

forstwirtschaftliche Betriebe - wird in Deutschland vollständig neu bewertet. Entscheidend

hierfür ist der Wert des Grundbesitzes zum Stichtag 1. Januar 2022. Ab dem Jahr 2025 wird

die Grundsteuer auf Basis des reformierten Grundsteuerrechts von den Städten und

Gemeinden erhoben.

Rund 2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten in Rheinland-Pfalz

Die Feststellungen der Grundsteuerwerte sollen in Rheinland-Pfalz bis Mitte des Jahres

2024 weitgehend abgeschlossen sein. Das bedeutet, dass die Finanzämter des Landes rund

2,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten (bundesweit rund 36 Millionen wirtschaftliche
Einheiten), z.B. Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Geschäftsgrundstücke,

Mietwohngrundstücke, aber auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe, neu bewerten

müssen. Anhand der daraus berechneten Messbeträge können die Städte und Gemeinden

dann ihren jeweiligen Hebesatz festlegen und die neue Grundsteuer ab dem Jahr 2025

erheben.

Anders als bei der Hauptfeststellung der Einheitswerte, die in den westdeutschen
Bundesländern letztmalig zum 1. Januar 1964 stattgefunden hat, werden nunmehr alle Daten

digital erfasst.

Hrsg.: Landesamt für Steuern, Verantw.: Wiebke Girolstein, (0261) 4932 - 36726,
Pressestelle@lfst.fin-rlp.de
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Grundsteuerwert

Die bisherige dreistufige Berechnung der Grundsteuer wird in Rheinland-Pfalz beibehalten

1. Stufe

Auf Basis der Steuererklärung berech-
net das Finanzamt den Crundsteuer-
wert und sendet den Eigentümerinnen
und Eigentümern einen Crundsteuer-
wenbescheid. Dieser enthält keine

Zahlungsauff orderung.

X

2, Stufe

Der Crundsteuerwert wird mit der
gesetzlich festgelegten steuermess-
zahl muttipliziert. Das Ergebnis ist
der Grundsteuermessbetrag, der mit
Crundsteuermessbescheid bekannt
gegeben wird, Dieser enthätt ebenfatls
keine ZahIungsaufforderung.

X

3. Stufe
Die Kommune multiptiziert den Grund-
steuermessbetrag mit dem jeweili-
gen Hebesatz und setzt daraufhin die

Crundsteuer fest.

Die Kommune erhebt die Crund-
steuer für alle in ihrem Cebiet liegen-
den steuerpf lichtigen Crundstücke.
Zum Abschluss gibt die Kommune den

crundsteuerbescheid den jeweitigen

Eigentümerinnen und Eigentümern be-

kannt. Erst dieser Bescheid enthätt eine
Zahlungsauf forderung.

Was bedeutet die Grundsteuerreform für Eigentümerinnen und Eigentümer von
Grundbesitz?

Damit der Grundsteuenrvert nach den tatsächlichen Verhältnissen sowie den

Werlverhältnissen des Grundstücks (und der Gebäude) zum Stichtag 1. Januat 2022

ermittelt werden kann, müssen Eigentümerinnen und Eigentümer von unbebauten und

bebauten Grundstücken sowie von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft alle zur

Feststellung des GrundsteueMerts erforderlichen Angaben an das jeweils zuständige

Finanzamt übermitteln. Hierfür werden nur wenige Daten benötigt. Dabei handelt es sich

beispielsweise um die amtliche Fläche des Grundstücks, Wohn-/Nutzfläche, Baujahr,

Bodenrichtwert.

Die Erklärungen sind elektronisch zu übermitteln. Dies kann ab dem 1 . Juli2022 kostenlos

über das Steuerportal "MeinELSTER' (www.elster.de) erfolgen. Hier finden sich die

Formulare zur Grundsteuer unter,,Formulare & Leistungen". Ebenfalls kann die Übermittlung

über Drittsoftware erfolgen.

Hrsg.: Landesamt für Steuern, Verantw.: Wiebke Girolstein, (0261) 4932 - 36726,

Pressestelle@lfst.fi n-rlp. de
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Die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung soll am 31. Oktober 2022 enden.

Zu zahlen ist die Grundsteuer nach neuem Recht jedoch erst ab dem Jahr 2025. Hierzu

versenden die Städte und Gemeinden gesonderte Zahlungsaufforderungen.

Bis dahin erfolgt die Bemessung der Grundsteuer nach bisherigem Recht und der darauf

basierenden Bemessungsgrundlage.

Service für Eigentümerinnen und Eigentümer

Als Service plant die Steuervenivaltung Rheinland-Pfalz, den Eigentümerinnen und

Eigentümern von Grundbesitz im Regelfall ein lnformationsschreiben zuzusenden. Diesem

Schreiben sind die der Steuervenrualtung vorliegenden Geobasisdaten zum jeweiligen

Grundbesitz beigefügt (sog. Datenstammblatt als Ausfüllhilfe). Soweit diese Angaben aus

Sicht der Erklärungspflichtigen zutreffend sind, können die entsprechenden Daten in die

abzugebende Feststellungserklärung übernommen werden.

Das Datenstammblatt enthält Angaben zum Stichtag 1. Januar 2022, wie z. B.:

- Aktenzeichen,

- Flurstückskennzeichen,

- Lagebezeichnung,

- amtliche Fläche,

- Bodenrichtwert.

Folgende Daten müssen unter anderem von den Eigentümerinnen und Eigentümern selbst

ermittelt werden:

- Wohn-/Nutzfläche (2.8. in Bauunterlagen zu finden),

- Anzahl der Wohnungen,

- Anzahl derGaragen/Tiefgaragenstellplätze,

- Baujahr.

Der Versand dieser lnformationsschreiben ist in der Zeit von Mai bis Juli 2022 vorgesehen.

Ausgenommen von diesem Zeitfenster sind aktive land- und forstwirtschaftliche Betriebe,

inklusive verpachtete Ländereien (Stückländereien). Hier werden gesonderte

lnformationsschreiben im August 2022 versendet.

Grund für diese nachgelagerte Versendung ist die Komplexität der Bewertung der land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe. lm Zuge der Grundsteuerreform wurde die

bewertungsrechtliche Abgrenzung zwischen land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und

Grundvermögen punktuell neu geregelt. Das bedeutet u,a., dass Gebäude bzw.

Gebäudeteile, die Wohnzwecken dienen und bisher im land- und forstwirtschaftlichen

Vermögen bewertet wurden, zukünftig dem Grundvermögen zugeordnet und damit im

Ergebnis der Grundsteuer B untenruorfen werden. Hierfür benötigen die Finanzämter

ausreichend Zeil zur Aktualisierung des Datenbestandes.

Hrsg.: Landesamt für Steuern, Verantw.: Wiebke Girolstein, (0261) 4932.36726,
P resseste I I e@lfst. f i n-rl p. de
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050
Wichtige Termine:

o 1. Januar 2022: Hauptfeststellungszeitpunkt zur Ermittlung von

Grundsteuerwerten.

Ende März 2022 Öffentliche Aufforderung durch das

Bundesministerium der Finanzen zur Abgabe der

Feststellungserklärungen.

Mai bis August 2022: Versand eines lnformationsschreibens samt

Daten zum Grundbesitz im Bereich des Grundvermögens bis Juli

2022, im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens \m

August 2022.

1. Juli 2022: Beginn der elektronischen Annahme der

Feststellungserklärung über ELSTER (www.etster.Oe).

31. Oktober 2022: Ende der Frist zur Abgabe der

Feststellungserklärung.

1. Januar 2025: Entstehungszeitpunkt der reformierten Grundsteuer.

o

a

a

a

a

Weitere I nformationen fi nden sich u nter: www.fi n-rlp.de/q rundsteuer
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